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die Ermittlung und Offenlegung von Hauptgesellschaftern
in der obersten Gesellschafterebene. Identit�tsnachweis und
Wohnsitznachweis sind beizubringen und bei dem Handels-
register einzureichen. Nach aktuellem Stand sind die Daten
zu dem wirtschaftlich Berechtigten (SBO) Teil der �ffent-
lich (elektronisch) einsehbaren Registerakte.

e) Amtsl�schung von Gesch�ftsf�hrern

Vers�umt es eine Gesellschaft f�r drei Jahre, die vorge-
schriebene Jahresmeldung zum Register einzureichen, so
werden deren Gesch�ftsf�hrer in allen Gesellschaften, in de-
nen sie �mter halten, von Amts wegen entfernt („disqualifi-
ziert“). Das Amt (und damit die Haftung) in der s�umigen
Gesellschaft bleibt erhalten. Diese Maßnahme dient dazu,
Mehrfach-Gesch�ftsf�hrer zu motivieren, �mter abzugeben
oder f�r die Einhaltung der Vorschriften zu sorgen. Die
„Disqualifizierung“ kann in der Praxis Folgewirkungen ha-
ben, wenn als Ergebnis die Zahl der Gesch�ftsf�hrer unter
die gesetzliche Mindestzahl f�llt (etwa zwei im Falle einer
normalen „Private limited Company“). Auch f�r ausl�n-
disch investierte Unternehmen und deren Gesch�ftsf�hrer
k�nnte das zu Konflikten f�hren, etwa wenn eine „inaktive“
Altgesellschaft auftaucht, die im Bereich der Jahresmeldun-
gen einen R�ckstand aufweist und dadurch die operative
Hauptgesellschaft „infiziert“.

f) Pers�nliche Einbindung eines Chief Executive Officer

In der Praxis ließ sich eine Person in vielen F�llen zum
„CEO“ der Gesellschaft ernennen, ohne jedoch in das Board
of Directors einzutreten. Dadurch sollte die damit verbun-
dene Haftung vermieden werden (h�ufig in Verbindung mit
der Einsetzung von Strohm�nnern als Gesch�ftsf�hrern).
Neben weiteren Maßnahmen ist ein „CEO“ nunmehr auch
dann verpflichtet, die Bilanz des Unternehmensmit zu unter-
zeichnen, wenn er nicht Mitglied des Board of Directors ist.
Das erh�ht den Haftungsdruck und die Motivation, auch for-
mal die Verantwortung f�r die Gesellschaft wahrzunehmen.

g) Erleichterung f�r Sitzungen per Video

F�r eine wirksame Beschlussfassung des Board of Directors
ist esweiterhin erforderlich, dassmindestens zweiMitglieder

an einer Sitzung teilnehmen. Die Teilnahme ist dabei f�r den
Beschluss des Tagesgesch�fts zul�ssig im Wege der Video-
konferenz (etwa �ber „Skype“ oder eine vergleichbare Platt-
form). In diesen F�llen muss die Sitzung in einer Videodatei
aufgezeichnet und archiviertwerden.Beschl�sse zuGrundla-
genthemen (etwa Feststellung des Jahresabschlusses) konn-
ten bisher nicht im Wege einer Videokonferenz gefasst wer-
den. Zumindest die Teilnahme und auch die Abstimmung per
Videokonferenz sind jetzt auch daf�r zul�ssig, allerdings mit
der wichtigen Einschr�nkung, dass durch (in der Regel zwei)
pers�nlich anwesendeMitglieder des Board die Beschlussf�-
higkeit hergestellt sein muss. Dennoch ist die �nderung des
Details in vielen F�llen eine deutliche Erleichterung, insbe-
sondere in Joint Venture-Konstellationen, die typischerweise
differenzierte Regelungenvorsehen und bei denen durch aus-
l�ndische Gesellschafter entsandte Gesch�ftsf�hrer meist
nicht flexibel vorOrt in Indienverf�gbar sind.

III. Bewertung

Auch in den aktuellen Neuerungen und Vorhaben finden
sich diverse Ans�tze, erkannte Defizite im Rechtsrahmen
und bei der Rechtsanwendung zu beseitigen. Im Steuerrecht
verst�rkt sich das ohnehin schon deutliche Augenmerk auf
die Fragen der Besteuerung grenz�berschreitender Sachver-
halte und Unternehmenst�tigkeiten. Eine ganze F�lle von
Einzelmaßnahmen hat das Ziel, den Missbrauch rechtlicher
Einheiten einzud�mmen mit daraus resultierenden neuen
Anforderungen auch an ausl�ndische Gesellschafter und
Gesch�ftsf�hrer.

Klaus Kessler, Rechtsanwalt, M�nchen, und Dr. Beata Pankowska-Lier, Rechtsanw�ltin, Kiew

L�nderreport Ukraine
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Das Jahr 2019 ist f�r die Ukraine ein besonderes Jahr: Im
April 2019 fanden die Pr�sidentschaftswahlen statt und die
Ukrainer haben einen neuen Pr�sidenten gew�hlt – Vlody-
myr Zelensky. Das Ergebnis war schon einige Wochen vor
den Wahlen voraussehbar. Ein Großteil der Bev�lkerung
sehnte sich nach einem neuen Gesicht, ohne politische Ver-
gangenheit und mit einer Vision f�r eine bessere Zukunft.
Der neue Pr�sident hat am Tag der Ernennung als erste
Amtshandlung das ukrainische Parlament „Verhovna Rada“
aufgel�st und vorzeitige Parlamentswahlen f�r den 21. 7.
2019 einberufen. Außerdem versprach er der Bev�lkerung

Reformen; vor allem sollen die Justizreform beschleunigt
und die Korruption bek�mpft werden. Er m�chte weiterhin
auf dem Ann�herungskurs zur EU bleiben, den Krieg im
Osten des Landes beenden und gute Bedingungen f�r Inves-
toren schaffen. Die Zusammenarbeit mit dem IWF soll zu-
n�chst fortgesetzt werden.

II. Rechtsgebiete

1. Vertragsrecht

Vertr�ge sind auch in der Ukraine grundlegende Dokumente
zur Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen den Partei-
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en. Sie unterliegen h�ufig der Kontrolle der ukrainischen
Zoll- und Steuerbeh�rden, vor allem bei Beziehungen mit
ausl�ndischen Partnern. Die korrekte Formulierung der Ver-
tragsbestimmungen und die Wahrung der Formerfordernisse
sind von großer praktischer Bedeutung und k�nnen die Par-
teien vor m�glichen Komplikationen sch�tzen.

Derzeit k�nnen ukrainische nat�rliche oder juristische Per-
sonen Vertr�ge mit einem ausl�ndischen Partner abschlie-
ßen, ohne dass daf�r eine besondere staatliche Genehmi-
gung erforderlich ist. Es muss sich lediglich um Personen
handeln, die eine wirtschaftliche T�tigkeit aus�ben und Ein-
kommensteuer zahlen.

Ein wichtiger Punkt beim Abschluss von Vertr�gen ist die
korrekte Bezeichnung der Vertragsparteien, wobei die Daten
des ukrainischen Partners im ukrainischen Handelsregister
zu �berpr�fen sind. Ein wichtiger Schritt ist auch die Kon-
trolle der Vollmachten von Personen, die befugt sind, im
Auftrag eines ukrainischen Unternehmens Vertr�ge zu un-
terzeichnen und abzuschließen. Im ukrainischen Zivilrecht
gilt auch der Grundsatz der Vertragsfreiheit. So k�nnen die
Parteien die Bedingungen der geschlossenen Vertr�ge indi-
viduell festlegen, m�ssen jedoch die Anforderungen des
ukrainischen Zivilgesetzbuchs und anderer Gesetze sowie
die Gepflogenheiten des Gesch�ftsverkehrs und die Anfor-
derungen der Justiz ber�cksichtigen.

Die offizielle Amtssprache in der Ukraine ist Ukrainisch.
Die Vertr�ge m�ssen daher in dieser Sprache verfasst wer-
den (nicht in Russisch, obwohl die meisten Ukrainer Rus-
sisch sprechen und in sehr vielen Regionen, z.B. im Osten
oder im S�den der Ukraine, nur Russisch gesprochen wird).
In der Praxis werden zweisprachige Vertr�ge (Ukrainisch/
Deutsch oder Ukrainisch/Englisch) unterzeichnet, wobei der
�bersetzung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden
sollte, damit beide Fassungen identisch sind.

Ein wichtiger Aspekt, der beim Abschluss von Vertr�gen
mit einem Partner aus der Ukraine ber�cksichtigt werden
sollte, ist die Frage nach einer Institution, die etwaige k�nfti-
ge Streitigkeiten aus einem bestimmten Vertrag beilegen
wird. Die ukrainische staatliche Justiz arbeitet deutlich bes-
ser, seit die Justizreform 2016 eingef�hrt worden ist, den-
noch ist die Kl�rung der Streitigkeiten bei den �ffentlichen
Gerichten sehr langwierig und relativ kostenintensiv. Es ist
daher wichtig, eine Schiedsklausel einzuf�gen, die den Par-
teien die Beilegung von Streitigkeiten durch das Schiedsge-
richt garantieren wird. Die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen von Schiedsgerichten wird durch das
New Yorker �bereinkommen aus dem Jahr 1958 garantiert,
das sowohl die Ukraine als auch Deutschland unterzeichnet
haben. Ukrainische Partner entscheiden sich sehr oft f�r das
Schiedsgericht in Stockholm oder London. Auch das
Schiedsgericht der Industrie- und Handelskammer in Kiew
hat bei ausl�ndischen Investoren einen sehr guten Ruf und
verf�gt �ber eine langj�hrige Entscheidungspraxis.

2. Gesellschaftsrecht

In der Ukraine ist die Gr�ndung von Personen- und Kapital-
gesellschaften m�glich. Personengesellschaften („Vollge-
sellschaft“, vergleichbar mit der deutschen OHG, oder „Ge-
sellschaft mit zus�tzlicher Haftung“, vergleichbar mit der
deutschen KG) haben in der Praxis kaum Bedeutung, da sehr
wenige Unternehmer sich f�r diese Formen der unternehme-
rischen T�tigkeit entscheiden. Die Kapitalgesellschaften in

der Ukraine sind die TOV-Gesellschaft (entspricht der deut-
schen GmbH) und die AO (entspricht der deutschen AG).
Die meisten inl�ndischen und ausl�ndischen Investoren ent-
scheiden sich f�r die TOV-Gesellschaft, da die Gr�ndung
sehr unkompliziert und schnell ist (sie nimmt lediglich we-
nige Werktage in Anspruch). F�r viele ist außerdem ent-
scheidend, dass kein Mindestkapital erforderlich ist, dass es
keine Aufsicht durch staatliche Organe �ber die Gesellschaft
gibt und dass sie auch als Einmann-Gesellschaft gegr�ndet
werden kann.

2018 wurde zudem ein Gesetz �ber Gesellschaften mit be-
schr�nkter Haftung verabschiedet. Die Regelungen �ber die
TOV-Gesellschaften wurden modernisiert und an EU-Stan-
dards angeglichen. So wurden beispielsweise Neuerungen
bei den Regelungen des Gesellschaftsvertrages, der Erh�-
hung oder Verringerung des Stammkapitals oder der Einbe-
rufung und Durchf�hrung der Hauptversammlung vorge-
nommen. Außerdem wurde die M�glichkeit eingef�hrt, f�r
die TOV-Gesellschaft einen Aufsichtsrat zu berufen. Nach
Ablauf von mehr als einem Jahr seit der Verabschiedung des
Gesetzes ist das Res�mee positiv: Die eingef�hrte �nderun-
gen haben sich in der Praxis bew�hrt und zu der anhaltenden
Beliebtheit dieser Gesellschaftsform beigetragen.

Des Weiteren trat 2017 das lange erwartete „Squeeze-Out“-
Gesetz in Kraft. Es verbessert das Gesch�ftsklima und tr�gt
zur Harmonisierung des ukrainischen Gesellschaftsrechts
mit den EU-Standards bei. Gem�ß den Regelungen des Ge-
setzes hat ein Aktion�r, der mindestens 95% der Aktien im
Unternehmen besitzt, grunds�tzlich das Recht, die rest-
lichen Aktion�re gegen Zahlung einer entsprechender Ab-
findung aus dem Unternehmen auszuschließen (Squeeze-
Out). Umgekehrt haben die Minderheitsaktion�re das Recht,
von dem Mehrheitsaktion�r zu verlangen, dass dieser den
Minderheitsaktion�ren deren Aktien abkauft, falls der Mehr-
heitsaktion�r von seinem Recht keinen Gebrauch gemacht
hat. Diese �nderungen erlauben vielen offenen Aktienge-
sellschaften die Umwandlung in eine private Aktiengesell-
schaft. Zudem ist das Gesetz auch eine Basis f�r die Durch-
f�hrung des An- und Verkaufs von Aktien durch ukrainische
Banken und der Grund f�r die Einf�hrung des sog. Escrow-
Kontos in das ukrainische Zivilgesetz.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass das ukraini-
sche Gesellschaftsrecht sich gut entwickelt hat und eine si-
chere Rechtsgrundlage f�r die Gr�ndung und Durchf�hrung
wirtschaftlicher T�tigkeiten bietet.

3. Devisenrecht/W�hrungsgesetz

Ebenfalls 2018 wurde in der Ukraine ein Gesetz „�ber die
W�hrung und Devisentransaktionen“ verabschiedet. Das
Gesetz tr�gt in großem Umfang zur Verbesserung des Ge-
sch�ftsklimas bei, da die Durchf�hrung von Devisentransak-
tionen erleichtert worden ist. Die Nationalbank der Ukraine
(NBU) hat eine Reihe von Verordnungen zur Umsetzung
dieses Gesetzes erlassen, die am 7. 2. 2019 in Kraft getreten
sind. Das Gesetz und die NBU-Verordnungen bilden seit-
dem einen neuen gesetzlichen Rahmen f�r die Ausf�hrung
der Gesch�fte in Fremdw�hrung und bei der Devisenauf-
sicht.

Zu den wichtigsten �nderungen geh�ren die Verl�ngerung
der Frist f�r die Ausf�hrung der Zahlungen bei Export- und
Importgesch�ften (von 180 auf 365 Tage). Geringf�gige Ge-
sch�fte in Fremdw�hrung unterliegen keiner Devisenkon-
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trolle. Die individuellen Genehmigungen (Lizenzen) f�r die
Ausf�hrung von bestimmten Gesch�ften in Fremdw�hrung
werden durch das System der Limits ersetzt (2 Mio. EUR
bzw. das �quivalent in einer anderen W�hrung pro Kalen-
derjahr f�r juristische Personen und Privatunternehmer so-
wie und 50000 EUR bzw. das �quivalent in anderen W�h-
rung pro Kalenderjahr f�r nat�rliche Personen).

Ukrainische juristische Personen k�nnen frei �ber ihre aus-
l�ndischen Bankkonten verf�gen (mit Ausnahme von �ber-
weisungen von Fremdw�hrung aus der Ukraine auf diese
Bankkonten). Darlehensvertr�ge mit ausl�ndischen Darle-
hensgebern unterliegen nicht mehr einer Registrierung; eine
Mitteilung an die NBU ist ausreichend. Spezielle Sank-
tionen, die bei Nichteinhaltung der Außenhandelsgesetze
drohten (Geldbußen, individuelle Lizenzierung, Aussetzung
der außenwirtschaftlichen T�tigkeit) wurden aufgehoben.
Durch das neue Gesetz wurde auch das Verbot einer fr�hzei-
tigen R�ckzahlung der Darlehensverbindlichkeiten an den
ausl�ndischen Darlehensgeber aufgehoben. Das Registrie-
rungsverfahren f�r Darlehensvertr�ge mit ausl�ndischen
Darlehensgebern wird durch eine Mitteilung an die NBU er-
setzt.

Die NBU hat neben der Liberalisierung der W�hrungsvor-
schriften auch einige Beschr�nkungen eingef�hrt oder bei-
behalten, die notwendig sind, um die Stabilit�t des W�h-
rungs- und Finanzsystems zu wahren. So ist weiterhin die
Aufrechnung von gegenseitigen Forderungen nicht erlaubt.
50% der Einnahmen in Fremdw�hrung m�ssen weiterhin
obligatorisch umgetauscht werden, wobei hier Ausnahmen
gelten, wie z.B. Darlehensmittel f�r die R�ckzahlung von
anderen Darlehen. Dividenden und Erl�sen aus dem Verkauf
von Investitionsverm�gen (Wertpapiere, Anteile). Sie d�r-
fen in H�he von jeweils bis zu 7 Mio. EUR j�hrlich und
5 Mio. EUR pro Kalendermonat aus der Ukraine in das Aus-
land gezahlt werden. Die Gew�hrung von Krediten in Hryw-
nia (UAH) an ausl�ndische Unternehmen und ihre Repr�-
sentanzen in der Ukraine sind ausdr�cklich verboten.

Die Einf�hrung der neuen Gesetzgebung im Bereich Fremd-
w�hrung wurde in der Ukraine von in- und ausl�ndischen In-
vestoren lange erwartet. Es ist der erste Schritt zur Moderni-
sierung und Liberalisierung der devisenrechtlichen Rege-
lungen und ein großer Schritt zur Verbesserung des Ge-
sch�ftsklimas.

4. Steuerrecht

Das Ukrainische Steuerrecht unterliegt sehr vielen �nderun-
gen, die fast j�hrlich in den Steuerkodex eingef�hrt werden.
Es ist eine umfassende Reform des Steuerrechts geplant. Im
Moment ist es aber sehr schwer voraussehbar, wann diese
Reform durchgef�hrt wird. Die Steuers�tze in der Ukraine
sind im internationalen Vergleich relativ niedrig und betra-
gen:

– K�rperschaftssteuer: 18% (Basissteuersatz), 15% (Quellen-
steuer) f�r die inl�ndischen Eink�nfte der Nichtresidenten
(z.B. Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen);

– Einkommensteuer: 18% (ESt-Basissteuersatz);

– Milit�rsteuersatz: 1,5%;

– Mehrwertsteuer: 20% (Basissteuersatz f�r Einfuhr und Ver-
kauf der Waren in der Ukraine);

– der Sozialversicherungsbeitrag betr�gt 22%; er wird vom Ar-
beitsgeber getragen und gleichzeitig mit der Auszahlung des
Lohnes bezahlt (zweimal imMonat);

– Grundsteuer: 3% von normativenWert des Grundst�cks;

– Immobiliensteuer: unterschiedliche Steuers�tze, da die H�he
durch Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrates je nach der
Lage der Wohnung festgesetzt wird.

5. Vergaberecht

Ausl�ndische Unternehmer werden in der Ukraine zuneh-
mend an �ffentlichen Ausschreibungen beteiligt. Zuvor
hatten unabh�ngige Unternehmer relativ geringe Chancen,
eine Ausschreibung in der Ukraine zu gewinnen. Das �f-
fentliche Beschaffungswesen war von Korruption betroffen
und nicht transparent. Diese Situation �nderte sich, seit der
Einkauf von Waren, die Bestellung von Dienstleistungen
und die Arbeitsvergabe auf Staatkosten nur mithilfe des
elektronischen Beschaffungssystem „ProZorro“(vom ukrai-
nischen Wort „Durchsichtig“) m�glich ist. Das System si-
chert die Gleichbehandlung aller Teilnehmer sowie die
leichte Erreichbarkeit auch f�r ausl�ndische Investoren
und ist eines der Beispiele f�r die Umsetzung des ukraini-
schen Reformprogramms zur Bek�mpfung der Korruption.
Er wurde von der internationalen Antikorruptionsorganisa-
tion Transparency International in Zusammenarbeit mit
Vertretern der ukrainischen Regierung sowie mit Nichtre-
gierungsorganisationen und Freiwilligen entwickelt und ist
seit 2016 in Betrieb. Das System ist sehr transparent und
basiert auf autorisierten Websites, die mit einer Datenbank
verbunden sind. Nach Abschluss des Ausschreibungsver-
fahrens werden alle Daten bekannt gemacht, wie z.B. die
Liste aller Teilnehmer, deren Angebote, Entscheidungen
des Ausschreibungsausschusses, alle Qualifikationsunterla-
gen etc.

Die ukrainische Regierung plant zahlreiche Infrastrukturin-
vestitionen, insbesondere im Straßen- und Autobahnbau, so
dass sich hier viele M�glichkeiten f�r ausl�ndische Firmen
bieten, an diesen �ffentlichen Ausschreibungen teilzuneh-
men. Sie k�nnen sich auf eine transparente Behandlung ver-
lassen.

6. Arbeitsrecht

Die gesetzliche Grundlage f�r die Regelung von Arbeitsver-
h�ltnissen in der Ukraine beruht vor allem auf dem Arbeits-
kodex von 1971. Viele Regelungen sind jedoch veraltet; sie
stammen noch aus den sozialistischen Zeiten und entspre-
chen daher nicht den heutigen Erfordernissen der Arbeits-
welt. Es besteht die Notwendigkeit, eine umfassende Re-
form des Arbeitsrechts in der Ukraine durchzuf�hren, was
leider bis jetzt nicht gelungen ist, obwohl diese Reform seit
Jahren erwartet wird.

Ausl�ndische B�rger d�rfen in der Ukraine arbeiten und als
Direktoren von Gesellschaften bestellt werden. Sie ben�ti-
gen daf�r eine Arbeitserlaubnis, die schon vor der Aufnah-
me der Arbeit in der Ukraine einzuholen ist. F�r Aufent-
halte, die �ber 90 Tage hinausgehen, ben�tigen ausl�ndische
B�rger zus�tzlich eine Aufenthaltserlaubnis. Beantragung
und Ausstellung wurden deutlich vereinfacht, nachdem das
Gesetz „�ber die �nderungen in einigen Gesetzen der
Ukraine zur Beseitigung von Hindernissen f�r die Anzie-
hung von ausl�ndischen Investitionen“ im Jahr 2017 verab-
schiedet wurde. So wurde z.B. die Vorlage von verschiede-
nen Bescheinigungen f�r die Erteilung der Arbeitserlaubnis
abgeschafft (z.B. medizinische Attesten, F�hrungszeugnis
etc.). Auch die Fristen f�r die Erteilung der Arbeitserlaub-
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nisse wurden auf maximal 14 Werktage verk�rzt. Die Ar-
beitserlaubnis ist normalerweise 1 Jahr g�ltig und kann dann
verl�ngert werden.

F�r ausl�ndische Arbeitskr�fte ist ein spezifischer gesetzli-
cher Mindestlohn vorgeschrieben. Er betr�gt das Zehnfache
des allgemeinen ukrainischen Mindestlohns (allgemeiner
ukrainischer Mindestlohn im Jahr 2019: 4173 UAH = ca.
142 EUR).

7. Streitentscheidung und Gerichtsreform

In der Ukraine werden Rechtsstreitigkeiten in Zivil-, Wirt-
schafts- und Strafsachen von den ordentlichen Gerichten
entschieden. Die Verwaltungsgerichte sind f�r die Beile-
gung von Streitigkeiten mit der Verwaltungsbeh�rde zu-
st�ndig, was auch rechtswidrige Handlungen oder Unter-
lassungen von Staatsbeamten mit umfasst. Im Dezember
2015 wurde die Verwaltungsprozessordnung reformiert.
Diese Reform hat wesentliche �nderungen und Verbesse-
rungen in den Verwaltungsprozess eingef�hrt. Handelsge-
richte sind f�r Entscheidungen bei Wirtschaftsstreitigkei-
ten zwischen juristischen Personen oder zwischen juristi-
schen Personen und Einzelunternehmern zust�ndig. Die
ausschließliche Zust�ndigkeit der Handelsgerichte er-
streckt sich u.a. auf:

– Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsrecht,

– Streitigkeiten aus dem Bereich der Privatisierung des Staats-
eigentums,

– bestimmte Kartellstreitigkeiten und

– Streitigkeiten aus dem Bereich des Insolvenzverfahrens.

Seit 2016 wird in der Ukraine eine umfassende Gerichts-
reform durchgef�hrt. Diese Reform z�hlt zu den wich-
tigsten, aber auch schwierigsten und umfangreichsten Re-
formen, die nach der Revolution der W�rde des Jahres
2014 durchgef�hrt wurden. 2016 wurden die ukrainische
Verfassung novelliert und das Gesetz „�ber das Gerichts-
wesen und den Status der Richter“ verabschiedet. Durch
diese zwei Rechtsakte wurde die Reform eingeleitet. Das
alte 4-Gerichtsinstanzensystem (Amtsgericht, Berufungs-
gericht, Kassationsgericht und Oberstes Gericht) wurde
zu einem 3-Instanzensystem (Amtsgericht, Berufungsge-
richt und Oberstes Gericht).

Im Rahmen der Gerichtsreform sollten zwei neue Gerichte
gegr�ndet werden: das Hohe Antikorruptionsgericht und ein
h�heres Gericht f�r Streitigkeiten in Bezug auf intellektuel-
les Eigentum. Beide Gerichte wurden bisher noch nicht ein-
gerichtet, aber das Auswahl- und Berufungsverfahren der
Richter wurde bereits abgeschlossen. Seit Ende 2018 lief
das Auswahlverfahren f�r das neu zu gr�ndende Hohe Anti-
korruptionsgericht. Dort sollen insgesamt – inklusive Beru-
fungsinstanz – 39 Richter arbeiten. Sie wurden in sehr lang-
wierigen und schwierigen Pr�fungsverfahren aus insgesamt
342 Bewerben ausgew�hlt. Das Besondere an dem Auswahl-
verfahren war, dass erstmalig internationale Experten in die

Auswahl einbezogen wurden. Es bleibt zu hoffen, dass das
Gericht noch 2019 die Arbeit aufnehmen wird.

Die vollst�ndige Durchf�hrung der Gerichtsreform wird erst
in ein paar Jahren erfolgt sein. Dennoch sind die positiven
Ver�nderungen im Justizwesen der Ukraine bereits bemerk-
bar; sie bedeuten einen wichtigen Schritt zur Verbesserung
des Investitionsklimas in der Ukraine.

III. Wirtschaftliche Bewertung

In diesem Jahr sind 5 Jahre seit der Revolution der W�rde
vergangen. Die Ukraine hat sich in dieser Zeit sehr ver�n-
dert. Die ukrainische Wirtschaft w�chst wieder (2018 um
3,3%), und weitere positive Ver�nderungen sind sichtbar:
Das Investitionsklima hat sich verbessert, und j�hrlich klet-
tert die Ukraine im Ranking „Doing Business“ nach oben
(71. Platz 2018 vs. 137. Platz 2013 – von 190 untersuchten
L�ndern). Die ausl�ndischen Investoren w�rdigen die positi-
ven Ver�nderungen, denn die Zahl der Investitionen w�chst
kontinuierlich von Jahr zu Jahr.

Es bleibt abzuwarten, ob es dem neuen Pr�sidenten Vlody-
myr Zelensky gelingen wird, die hohen Erwartungen der Be-
v�lkerung zu erf�llen. F�r Prognosen ist es noch zu fr�h,
doch er verspricht, das Land nachhaltig zu ver�ndern. Er be-
kr�ftigte außerdem, dass sich die Ukraine weiterhin an den
europ�ischen Weg halten m�sse. Er fordert alle ausgewan-
derte Ukrainer dazu auf, nach Hause zur�ckzukehren, um
dabei zu helfen, das Land mit dem im Ausland erworbenen
Wissen weiterzuentwickeln. Er m�chte den Krieg im Osten
des Landes schnell beenden und gute Bedingungen f�r In-
vestoren schaffen.

Wenn es dem neuen Pr�sidenten gelingt, die Wahlverspre-
chen umzusetzen, wird sich die Ukraine sehr schnell weiter-
entwickeln. Das wird positiv f�r die Investoren im Land
sein, vor allem aber f�r die B�rger, die auf eine deutliche
Verbesserung des Lebensstandards hoffen.

Klaus Kessler

Rechtsanwalt, Partner bei der internationalen
Beratungs- und Pr�fungsgesellschaft R�dl &
Partner. Leiter des B�ros R�dl & Partner in
der Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaid-
schan, Bulgarien und Rum�nien. Nach fast 10
Jahren Berufserfahrung in der Ukraine ist er

nunmehr seit 2014 von M�nchen aus t�tig. T�tigkeitsschwer-
punkte sind Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, interna-
tionale Investitionen und Transaktionen.

Dr. Beata Pankowska-Lier, LL.M.

Rechtsanw�ltin, Vize-Direktorin des Zen-
trums f�r polnisches Recht an der Universit�t
Schwetschenko in Kiew. Promotion an der
Universit�t M�nchen. Seit 2013 ist sie im
B�ro von R�dl & Partner in Kiew t�tig.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 4 / 4

http://www.tcpdf.org

